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Die Abgeordneten zum Nationalrat PETROVIC, Freundinnen und Freun­

de haben am 15. September 1995 unter der Nr. 1881/J an den Bun­

desminister für Inneres eine schriftliche parlamentarische Anfra­

ge betreffend "Hinweise auf neonazistische Aktivitäten der Poli­

zei" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

" 1. Konnte der Verfasser des dort erwähnten Flugblatts inzwi­
schen ermittelt werden? 

2. Sehen Sie eine Möglichkeit auf Grund der Angaben auf Seite 
164 den Täter nunmehr zu ermitteln? 

3. Sind Sie den an den angeführten Stellen erhobenen Ver­
tuschungshinweisen nachgegangen? Wenn ja, mit welchen Ergeb­
nissen und Konsequenzen?" 

Diese .Anfrage beanworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Nein. 

Zu Frage 2: 

Die im Buch "HAIDERS Clan" aufscheinenden Hinweise Ober die Her­

kunft der Flugblätter werden von der Bundespolizeidirektion Wien 
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in die Ermittlungen einbezogen und das Erhebungsergebnis der 

Staatsanwaltschaft Wien vorgelegt. 

Zu Frage 3: 

Der im Buch erhobene Vorwurf der Vertuschung entspricht nicht den 

Tatsachen, sondern es wurden entsprechende Ermittlungen durchge­

fUhrt und Anzeige gegen unbekannte T~ter wegen des Verdachtes des 

Verbrechens gem§ß § 3f und g Verbotsgesetz sowie § 283 StG8 bei 

der Stastsanwaltschaft Wien erstattet. 

Im übrigen verweise ich auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2. 
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